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INHALT

 Funktion Stromnetze

 Hauptnutzen der Vorlage

 Verhältnis zur ES 2050  

 Inhalte der Vorlage 
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FUNKTIONEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN

Netzstabilität 
gewährleisten

Versorgungsqualität 
Endverbraucher 

sicherstellen

Abtransport der 
Produktion 

sicherstellen

Austausch 
ermöglichen

Produktion Netz Endverbraucher

Veränderungen des 
Kraftwerksparks in CH 

& EU

Schleppender 
Ausbau der 
Stromnetze

Dezentrale, 
dargebotsabhängige

Produktion integrieren
Anbindung an Europa 

Funktionen

Herausforderungen
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HAUPTNUTZEN DER VORLAGE

Bedarfsgerechte und rechtzeitige Optimierung und 
Entwicklung der Stromnetze zur Gewährleistung 
der Stromversorgungssicherheit - das richtige Netz 
zum richtigen Zeitpunkt

 Vorgaben für Planung und Optimierung der Stromnetze

 Optimierung Bewilligungsverfahren Leitungsprojekte 

 Vorgaben für Entscheid „Kabel oder Freileitung“

 Verbesserung Akzeptanz von Leitungsprojekten 
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VERHÄLTNIS STRATEGIE 
STROMNETZE ZUR ES 2050 (1/2)   

Gasver-
sorgungs-

gesetz

Energiestrategie 2050
Erste Phase Zweite Phase

(ab 2021)

Erstes Mass-
nahmenpaket

Übergang vom 
Förder- zum 
Lenkungssystem

Aktionsplan
koordinierte

Energieforschung

Strategie
Stromnetze

Energie-
perspektiven 

2050

parlament.
Initiative
12.400

Verhandlungen mit der EU
zum Stromabkommen

Revision
StromVG

Zweiter
Marktöffnungs-

schritt
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VERHÄLTNIS STRATEGIE 
STROMNETZE ZUR ES 2050 (2/2) 

Die Strategie Stromnetze ist unabhängig von
der ES 2050 notwendig, weil

 Engpässe im Stromnetz bestehen
 das Übertragungsnetz nur schleppend ausgebaut wird
 die Vorgaben der Netzentwicklung teilweise unklar sind
 die Kriterien und Vorgaben für die Entscheidungsfindung  

„Kabel oder Freileitung“ verbessert werden muss



STRATEGIE STROMNETZE ▪ NEUE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE NETZENTWICKLUNG ▪ SEKTION NETZE ▪ MARTIN MICHEL ▪ JUNI 2016  7

NETZENTWICKLUNGSPROZESS

Szenariorahmen Bedarfsermittlung

Überprüfung 
Kosteneffizienz

Nationales 
Interesse / 

Vororientierung

Räumliche 
Koordination

Bewilligung 
Projekte

wie bisher

angepasst

Ausführung 
Projekte

neu
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TEILPROZESS SZENARIORAHMEN

Prozess-
schritt

Entwurf  
Szenariorahmen 

ausarbeiten

BFE* BFE / UVEK BFE* 

Bundesrat

Vernehmlassungen 
durchführen

Szenariorahmen 
überarbeiten

Szenariorahmen 
genehmigen

Hauptverant-
wortlichkeit

* unter Einbezug der direkt involvierten Akteure
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TEILPROZESS 
BEDARFSERMITTLUNG

Mehrjahresplan erstellen

ElComNetzbetreiber NE 1-3 Nationale Netzgesellschaft

Mehrjahresplan 
veröffentlichen

Prozess-
schritt

Hauptverant-
wortlichkeit

Mehrjahresplan 
Nationale 

Netzgesellschaft 
prüfen
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SZENARIORAHMEN UND 
NETZENTWICKLUNG

Energiepolitische Zielsetzungen
- Energiestrategie 2050

& &

Koordination
(Abstimmung  der Betroffenen 

auf Grundlage des Szenariorahmens
und des konkreten Bedarfs)

Regionalisierung 
(netzknotenscharfe Last –und 

Erzeugungsdaten,
Marktmodellierung)

Lastflussrechnung
(Prüfung der Angemessenheit der 

Netze) 

Netzplanung
&&

&Szenariorahmen
- Bandbreite energiewirtschaftlicher 

Entwicklungen 

Konkrete Netzentwicklungsprojekte (Mehrjahrespläne NE1-3)

Verantwortung
Netzbetreiber

Verantwortung 
Politik

Exogener 
Faktor

&

Internationales Umfeld
energiewirtschaftliche 
Entwicklung in Europa

Spezifischer Bedarf
- Erneuerungs-/ Ersatzprojekte
- Neue Projekte (Erzeugung, Industrie) 

&

Rahmendaten
Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsprognosen

Bestätigung Bedarf durch ElCom (Mehrjahrespläne NE1)

Regulator
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WAS IST EIN SZENARIORAHMEN?
Der Szenariorahmen bildet die Bandbreite möglicher energiewirtschaftlicher 
Entwicklungen ab
• Mind. 3 Szenarien bilden einen Wahrscheinlichkeitsraum
• mögliche Entwicklung über mind. 10 Jahre, Leitszenario weitere 10 Jahre

Beginn 
Szenariorahmen

heute

Festlegung 
energiepol. 
Zielsetzung

Dauer 
Szenariorahmen

Dauer 
Leitszenario

z.B. ambitioniertes 
Ausbauszenario EE

P
ot
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tie

lle
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nt
w
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kl

un
g

10 Jahre 10 Jahre

z.B. moderates 
Ausbauszenario EE

Leitszenario
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AUSGESTALTUNG SZENARIO-
RAHMEN, MEHRJAHRESPLÄNE 

Jahr +16Jahr +14Jahr +12Jahr +10Jahr +8Jahr +6Jahr +4Jahr +2heute

3. MJP (NE 1) 

3.
M

JP

3.
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rü
f. 

E
lC

om

2. MJP (NE 1)
2.

M
JP

2.
 P

rü
f. 

E
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om

1. MJP (NE 1)

1.
M

JP

1.
 P

rü
f. 

E
lC

om

3. Szenariorahmen3. Szenario-
rahmen

vorgezogene Aktualisierung (z.B. 
nach 3 Jahren)

Periodisch, z. B. alle 5 Jahre

Je 9 Monate

1. Szenario-
rahmen 1. Szenariorahmen

2. Szenario-
rahmen 2. Szenariorahmen
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VORGABEN FÜR NETZPLANUNG
NOVA-PRINZIP (1/2) 

OPTIMIERUNG VERSTÄRKUNG AUSBAU

Einsatz von intelligenten 
Netzlösungen z.B. RONT*

Schaltoptimierungen z.B. 
Trennstellenoptimierung

Bau von Blindleistungs-
kompensationsanlagen

Erhöhung der Spannung 
z.B. 220  380 kV

Erhöhung der Trans-
formatorenleistung

Nutzung von freien 
Gestängeplätzen

Neubau auf 
neuem Trassee

Neubau 
Schaltanlagen

Anschluss neue 
Erzeugung/Endv.

NETZ

* RONT = Regelbare OrtsNetzTransformatoren
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VORGABEN FÜR NETZPLANUNG
NOVA-PRINZIP (2/2) 

Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau (NOVA)

 Anwendung grundsätzlich auf alle Netzebenen.
 Anwendung NOVA-Prinzip in Netzprojekten, so dass 

insgesamt eine effiziente und vorausschauende Lösung 
resultiert.

 Anwendung des Prinzips führt nicht zwingend zuerst zu 
einer Optimierung, dann zu einer Verstärkung und 
schliesslich zu einem Ausbau.

 insgesamt vorausschauende und effiziente Lösung 
anstreben.
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RÄUMLICHE KOORDINATION
SACHPLANVERFAHREN (1/5): 

Der Sachplan ist:  

 das übergeordnete Planungsinstrument auf Netzebene 1
 behördenverbindlich
 Festlegung Planungskorridor und Technologieentscheid 
 öffentliches Interesse:
 Anhörung der Kantone/Gemeinden und

Mitwirkung der Bevölkerung
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SACHPLANVERFAHREN (2/5): 
1. STUFE: PLANUNGSGEBIET

 hohe bis sehr hohe «Flughöhe» (Kartenmassstab > 1:100’000)
 Projektant / Kantone, Begleitgruppe
 Entscheidkriterien: übergeordnete energiewirtschaftliche und 

raumordnungspolitische Interessen, übergeordnete 
Schutzinteressen
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SACHPLANVERFAHREN (3/5): 
2. STUFE: PLANUNGSKORRIDOR

 mittlere bis hohe «Flughöhe» (Kartenmassstab 1:50’000 bis 
1:100’000)

 Projektant / Kantone, Begleitgruppe
 Entscheidkriterien: gemäss Bewertungsschema: Raumplanung, 

Übertragungstechnologie, Umweltschonung, wirtschaftliche 
Aspekte
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SACHPLANVERFAHREN (4/5): 
TECHNOLOGIEENTSCHEID

Verbindliche Festlegung der Entscheidungskriterien für 
Übertragungsleitungen (NE 1). Ein Bewertungsschema 
besteht, neu ist die gesetzliche Verankerung: 

Art. 15i Abs. 4 E-EleG: «Bei der Wahl der 
anzuwendenden Übertragungstechnologie sind 
die Auswirkungen auf den Raum und die 
Umwelt, die technischen Aspekte und die 
Wirtschaftlichkeit gegeneinander abzuwägen.»
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SACHPLANVERFAHREN (5/5): 
BEWERTUNGSSCHEMA 

Ziel: Hilfe beim Entscheid über den geeignetsten Korridor und die 
technische Ausführung einer Hochspannungsleitung (Kabel-
oder Freileitung)

Aufbau: vier Pfeiler:
 Raumentwicklung
 technische Aspekte
 Umweltschonung
 Wirtschaftlichkeit

 Jeder Pfeiler besteht aus 3 bis 4 Kriteriengruppen
 Jede Kriteriengruppe besteht aus 2 bis 7 Kriterien
 Qualitative und quantitative Kriterien
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GESAMTSICHT STROMNETZ

Die Verfahren zur räumlichen Koordination erfordern Daten, welche 
 einheitlich
 in gesicherter Qualität vorhanden 
 sowie rasch verfügbar sind

Das BFE erhebt von den Netzbetreibern (nach Vorgabe eines 
Austauschdatenmodells) die Geodaten der Netzebenen 1-3 und 
erstellt eine Gesamtsicht des schweizerischen Stromnetzes.

Geodaten werden der Öffentlichkeit und den Kantonen zur
Verfügung gestellt.
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PLANGENEHMIGUNGSVERFAHREN 
(1/2): GENEHMIGUNG PROJEKT

Das Plangenehmigungsverfahren (PGV) beinhaltet:

 Konkretes Projekt
 parzellenscharf  
 behörden- und grundeigentümerverbindlich 
 unter Umständen Enteignung

 öffentliche und private Interessen
 Beteiligung Betroffene am Verfahren 

(Einsprache / Beschwerde)
 gerichtliche Überprüfung
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PLANGENEHMIGUNGSVERFAHREN 
(2/2): BEWILLIGUNG TRASSEE

 tiefe «Flughöhe» (Kartenmassstab < 1:20’000)
 Entscheidkriterien: Raumverträglichkeit, Umweltverträglichkeit, 

technische Ausführung, Kosteneffizienz, private Interessen
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OPTIMIERUNG DER 
BEWILLIGUNGSVERFAHREN

SÜL

PGV

BVGer

BGer

SÜL

PGV

BVGer

BGer

~ 2 – 4 Jahre

~ 3 – 5 Jahre

~ 2 Jahre

~ 2 Jahre

~ 5 – 13 JahreTotal

~ 2 Jahre

~ 2 Jahre

~ 2 Jahre

Nur noch bei 
Grundsatzfragen

~ 4 – 8 JahreTotal

Ist-Zustand Mit allen Massnahmen
1. Paket ES 2050
Beschleunigung
• Ordnungsfristen für SÜL-Verfahren und PGV 
• Verkürzung Rechtsmittelverfahren

Massnahmen

Strategie Stromnetze
Optimierung Bewilligungsverfahren
• Vorgaben für Planung/Optimierung der Netze
• Vorab-Bedarfsermittlung und Bestätigung 

Bedarf NE1 durch ElCom
• Verbesserung Akzeptanz und Transparenz
• Gesamtsicht der Geodaten NE1 – 3 als 

Grundlage der räumlichen Koordination
• Möglichkeit seitens BFE verwaltungsexterne 

Personen für PGV beizuziehen
• Verzicht auf PGV bei Vorhaben von 

untergeordneter Bedeutung

Ohne Gesetzesänderung
Verbesserung Verfahrensmanagement
• Verbesserung Koordination mit 

Kantonen/anderen Bundesämtern
• Ausreichende personelle Ressourcen
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VERWALTUNGSEXTERNE 
PERSONEN FÜHREN PGV DURCH

Möglich ohne zusätzliche 
gesetzliche Verankerung.

Durchführung von PGV: 
• Ohne Entscheidbefugnisse
• Auftritt nach Aussen 
im Namen BFE

Durchführung von PGV: 
• Mit Entscheidbefugnissen

Unterstützung BFE beim PGV

Gemäss Gesetzesvorlage 
Strategie Stromnetze 
(Art. 17a EleG).

Nach Art. 2 Abs. 4 
Regierungs- und 
Verwaltungsorganisations-
gesetz (RVOG).
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AUSNAHME VON DER PGV-PFLICHT

Der Bundesrat kann Vorhaben von untergeordneter Bedeutung von 
der PGV-Pflicht befreien z.B. 

 Ersatz von Porzellan- durch Kunststoffisolatorenketten
Optimierung durch Einsatz neuer Materialien; identische Ketten
sind nicht mehr verfügbar.

 Einbau von verlust- und lärmoptimierten Leiterseilen 
mit spezieller Oberfläche und leicht höherem Leiterquerschnitt, 
ohne Erhöhung der Stromstärke.
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MEHRKOSTENFAKTOR PROJEKTE 
VERTEILNETZ (NE 3, 5 UND 7)

Ausnahme:
Erhebliche Entlastung 
des unmittelbar 
betroffenen Gebiets
 Erdverkabelung trotz 
Überschreiten des MKF

Kosten 
Erdverkabelung

Mehrkosten geg. 
Freileitung: z.B. 2.0

Kosten Freileitung

Gesetzliche Obergrenze Mehrkostenfaktor: 
max. 3.0

Vom Bundesrat festgelegter Mehrkostenfaktor
(z. B. 2.0): 

Mehrkosten geg. 
Freileitung: z.B. 4.0

Obergrenze Mehrkostenfaktor für Ausnahmen: 
max. 2 x Mehrkostenfaktor (z. B. 2 x 2 = 4)

Ausnahme:
weniger Nachteile für 
Raum und Umwelt
 Freileitung trotz 
Unterschreiten MKF
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MITWIRKUNG, INFORMATION, 
KOMMUNIKATION (1/2):

Der notwendige Aus- und Umbau der Schweizer 
Stromnetze kommt nur schleppend voran, u.a. 

 Transparenz des Netzentwicklungsprozesses ist 
ungenügend

 Verständnis für zentrale Funktion der Stromnetze fehlt

 Interessenskonflikte

 mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz von
Netzinfrastrukturprojekten
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MITWIRKUNG, INFORMATION, 
KOMMUNIKATION (2/2):

 Aufzeigen Prozess Netzentwicklung
 Aufzeigen von Mitwirkungsmöglichkeiten

Infos auf Webseite: www.netzentwicklung.ch

 Information regionale Aspekte der Netzentwicklung
 Leistungsvereinbarungen mit dem BFE
 Projektspezifische Zusammenarbeit mit Projektanten

 Projektspezifische Information und Kommunikation
 Frühzeitig Öffentlichkeit und Interessengruppen 

einbeziehen

BFE

Kantone

Projektanten
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ANRECHENBARKEIT VON 
INNOVATIVEN MASSNAHMEN

Intelligente Lösungen werden mit 
vermehrt dezentraler Einspeisung auf 
den unteren Netzebenen wichtiger. 

Die Strategie Stromnetze setzt durch die 
Anrechenbarkeit von innovativen 
Massnahmen Anreize für eine 
Weiterentwicklung zu intelligenten 
Netzen.
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HERZLICHEN DANK !

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
WWW.NETZENTWICKLUNG.CH


